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einen Protest gegen alle seit October 1789 ihm abgedrungenen Erlasse enthielt,
entkam der König mit seiner Familie in einem großen Wagen glücklich aus
Paris. Aber nur zu bald mißlang das ungeschickte Unternehmen. Ludwig wurde
vom Postmeister Drouet in St. Menehould erkannt, von der Bürgergarde in
Varennes festgehalten und auf Befehl der Nationalversammlung, die aus die
erste Kunde von der heimlichen Entweichung die Suspension des Königs
ausgesprochen und sich die vollziehende Gewalt und das Reichssiegel
beigelegt hatte, zurückgeführt. Drei Deputirte (Petion, Barnave, Latour-Mau-
bourg) nahmen die erlauchten Gefangenen in Empfang und begleiteten sie auf
der verhängnißvollen Rückreise, die durch das Zuströmen unzählbarer Volksmassen
als ein düsteres Vorspiel kommender Ereignisse gelten konnte. Diese unheilvolle
Flucht und der Widerruf der bestätigten Versafsungsartikel raubten dem König
den letzten Rest von Macht und Ansehen. Eine große Partei verlangte, daß
Ludwig in Anklagestand versetzt und gerichtlich verhört werde; die Feinde der
Monarchie erregten einen Volksaufstand, um des Königs Absetzung zu erzwingen;
dies wurde zwar durch die Anstrengungen der constitutionellen Partei und durch
Lasahette's Sieg über die Volksmassen glücklich vereitelt und der Grundsatz der
königlichen Unverletzlichkeit aufrecht erhalten — aber die Suspension blieb über
den Monarchen verhängt, bis er die Ende Septembers vollendete Reichsver¬
fassung beschworen und bekannt gemacht. Da erst erlangte die Krone wieder
einen Schimmer von Hoheit und Gewalt.

III. Die gesetzgebende Versammlung (1. October 1791 bis
20. September 1792).

§.877. Zunahme des Republikavismus. Nach Vollendung der C o n-
stitution löste sich die constituirende Versammlung aus und machte einer andern
Platz, die den Versassungsbau durch Hinzufügung einer neuen Gesetzgebung voll¬
enden sollte und daher den Namen der gesetzgebenden (legislativen) annahm.
Da die Mitglieder der constituirenden Versammlung aus Robespierre's Antrag
durch einen Act edler aber unkluger Selbstentsagung sich von dem Eintritte in die
neue Kammer ausgeschlossen hatten, fiel die nach Departementen angeordnete und
von den Jacobinern geleitete Wahl größtentheils auf die Stimmführer des Volks,
auf kühne Demokraten und auf Republikaner verschiedener Färbung.

Die Zahl der neuen Deputirten war 745, meistens junge, rasche Leute, zur Hälfte Advo-
eaten, darunter Männer von hohem Rednertalent. Die rechte, aus Anhängern der consii-
tutionellen Monarchie bestehende Seite des Versammluugshauses, die sogenannten Feuillans
(Vaublanc, Beugnot, Dümas u. A.), wurde täglich schwächer, indeß die linke, von den Re¬
publikanern gewählte Seite stets zunahm. Diese zerfiel in zwei Heerlager, den Berg, wo die
entschiedensten Demokraten und Radicalen ihre Plätze halten (Shabot, Bazire, Jean de
Bry, Merlin de Thionville, Conthon, Thüriot, Cambon, Dühem u. A.), und die Ebene, wo
die gemäßigten Republikaner von aristokratischer Färbung zu sitzen pflegten. Zu den
letztem gehörten Männer von Rang, Bildung und hohen Talenten, besonders mehrere Abge¬
ordnete von Bordeaux und aus dem Departement von Gironde (daher Girondisten).
Sie steuerten auf eine Republik im Geiste des Alterthums oder ans eine Bundes- (Föderativ.)
Republik wie in Nordamerika los. »Bon feuriger und glänzender Rhetorik, erfüllt mit der
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